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Es gibt sie noch, die
letzten ihrer Zunft in der
Ostschweiz: Schmied,
Pfeifendrechsler, Buchbinderin.
Ostschweiz

Nackte im Alter von
18 bis 73 Jahren hat
Milena Schilling im
Bodensee fotografiert.
Ostschweizer Kultur

45

Sport

Der Thurgauer Veloprofi
Stefan Küng hat beim
Kopfsteinklassiker Paris–
Roubaix wieder einen
Spitzenrang im Visier.

Salzkorn
Feierabend am Bodenseeufer. Die April-
sonne heizt. Vier Arbeitskollegen schlen-
dern die Promenade entlang, alle Park-
bänke sind schon besetzt. «Und, wie
stehen die Aktien?», fragt der Herbst.
«Haha, Spassvogel», gibt der Frühling
zurück und öffnet eine Dose Bier. «Jetzt
habe ich mir richtig Mühe gegeben
mit demWetter, aber die Leute reden
trotzdem nur von Börsenkursen und
diesem seltsamen Amerikaner.» – «Sei
doch froh, dannmotzen sie wenigstens
nicht über dich», erwidert der Sommer,
klemmt sich eine Zigarette zwischen
die Lippen und schüttelt sein Feuer-
zeug. «Aber könntest du den Regenmal
wieder aktivieren? DerWasserstand
sieht ja schon bedenklich aus. Wenn es
so weitergeht, hab ich in drei Monaten
ein riesiges Affentheater wegen Trocken-
heit.» – «Das hat derWinter verbockt,
nicht ich», sagt der Frühling entrüstet.
«Verbockt?», brummt derWinter. «Ist
alles sorgfältig kalkuliert. Dir winkt
jetzt eine hübsche Gelegenheit für ein
Tiefdruckgebiet vor Ostern, dann ver-
reist die halbeMenschheit panikartig
in den Süden, und wir haben hier am
Seeufer endlich Platz zum Sitzen. Noch
Fragen?» av

ANZEIGE

Sandro Büchler

Der Bodensee ist nicht nur ein Natur-
paradies, sondern auch der grösste
TrinkwasserspeicherEuropas.Hierge-
schaheinerdergrösstenUmweltskan-
daleder letzten Jahrzehnte:ZweiChe-
mieunfällebeimVerpackungskonzern
Amcor Flexibles in Goldach SG ver-
schmutzten 2020 und 2021 den Bo-
densee mit tonnenweise giftigem
Löschschaum. Ins Wasser gelangte

unteranderemdiekrebserregendeund
verboteneChemikalie PFAS – eine so-
genannte «Ewigkeitschemikalie», die
sich inderNaturkaumabbautundsich
über die Nahrungskette auch im
menschlichen Körper anreichert. Die
BehördenwurdenüberdieVorfälle zu-
nächst nicht informiert. Auch dass die
giftige Substanz im Schaumenthalten
war, verschwieg derKonzern.

Was wirklich geschah, blieb lange
im Dunkeln. Diese Zeitung hatte die

ersten InformationenzumVorfall 2022
publikgemacht –undkämpft seitherum
Transparenz. ZweiMalmusste die Re-
daktion bis vor Bundesgericht ziehen,
weil Amcor (früher Alcan) die Heraus-
gabe der Strafakten verhindern wollte.
ZweiMal bekamdieRedaktion recht.

NunliegendieAktenvor.Siezeigen:
Der Konzern wusste früh vom Risiko,
er ignorierteWarnungenderBehörden
und versuchte, den Vorfall kleinzure-
den. Eine Auswertung von internen

Unterlagen, Stellungnahmen,Gutach-
tenundrechtlichenEinschätzungenof-
fenbart:DieFolgendesChemieunfalls
wurdenverharmlost,Pflichtenverletzt,
Warnsysteme versagten – und die
Staatsanwaltschaft beliess es bei einer
symbolischenBusse.

Die «Schweiz am Wochenende»
startetheuteeinemehrteiligeSerie.Sie
zeigt erstmals das volle Ausmass des
Umweltskandals –unddie fragwürdige
Rolle derBehörden. Schwerpunkt

Trinkwasserspeicher
für fünf MillionenMenschen:

der Bodensee.
Bild: Marcel Muttner/Getty

Aktenenthüllen
Umweltskandal

Gift gelangte indenBodensee:
Wieesdazukamundwas

derAmcor-Konzernvertuschenwollte.

Bundespräsidentin
KarinKeller-SutterzumZollstreit
Unsicherheit Seit einer Woche be-
schäftigt die Wirtschaftswelt nur noch
ein Thema: derHandelskrieg, denUS-
Präsident Donald Trump entfacht hat.
Nach dem wilden Rauf und Runter an
denAktienmärkten verlief der gestrige
Tag für einmal ruhiger.Mehrundmehr
zeigt sich, dass der Handelskrieg auf
eine Konfrontation zwischen den USA

und China hinausläuft. Die Regierung
der zweitgrössten Volkswirtschaft be-
zeichnet Trumps Strategie als «Witz»
underhöhte ihrerseitsdieZölle fürUS-
Importe auf 125 Prozent. Derweil äus-
sert sich Bundespräsidentin Karin Kel-
ler-Sutter gegenüber dieser Zeitung zu
den Folgen für die Schweiz. (saw)

Schweiz, Wirtschaft, Meinung

In eigener Sache
Wir bedankenunsbei
1Million LeserinnenundLesern

Die Zeitung, die vor Ihnen liegt, ist die
meistgelesene im Land: Die «Schweiz
am Wochenende» erreicht mit ihren
Ausgaben in der Deutschschweiz
1,01MillionenMenschen.Das zeigtdie
aktuelle MACH-Basic-Studie der
WEMF. Die «Schweiz am Wochenen-
de» hat allein so viele Leserinnen und
Leser wie die drei Sonntagszeitungen
zusammen.VielenDank für IhreTreue!

FCSGmussmehr für
Sicherheit bezahlen
Polizeieinsätze Die Stundenansätze
für interkantonalePolizeieinsätze sind
auf dieses Jahr hin schweizweit erhöht
worden. Das betrifft insbesondere die
Sicherheit bei Fussballspielen. Seit Ja-
nuar übernimmtdieseMehrkostenbei
Spielen des FC St.Gallen noch die
Stadt.Dochbereits abdernächstenSai-
son wird auch der FCSG eine höhere
Rechnung erhalten. (rr) St.Gallen

Olma-Verwaltungsrat:
MariaPappaverzichtet
Nachfolge Der St.Galler Stadtrat
möchte den Posten des Verwaltungs-
ratspräsidenten der Olma Messen AG
nichtmehrwiebisherbesetzen.Fürdie
Nachfolge von Thomas Scheitlin su-
chenStadt undOlmagemeinsamnach
einer geeigneten externen Person.
Stadtpräsidentin Maria Pappa sagt im
Interview,wasdieGründe für dasUm-
denken sind. (jot) Ostschweiz

www.klarer.ch

Wir produzieren alle
Fenster in St.Gallen –
auch Kunststoff-Fenster!

KLAR!
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Schwerpunkt

Sandro Büchler

Einen Satz in den 96 Seiten umfassen-
den Untersuchungsakten hat jemand
gelb markiert. Er stammt aus einem
internen E-Mail. Es geht um Lösch-
schaum, der wegen einer verbotenen
Chemikalie ersetzt werden müsste.
Ein Mitarbeiter des Verpackungskon-
zerns Amcor Flexibles AG in Goldach
schreibt dem Amt für Feuerschutz des
Kantons St.Gallen im Januar 2019:
«Die Frage stellt sich, ob ein Aus-
tausch des Schaummittels (…) wirklich
erforderlich ist, da im Brandfall eine
vollständige Rückhaltung einer poten-
ziellen Gewässerkontamination ge-
währleistet ist (…).»

Doch zwei Jahre später passiert es.
Der problematische Löschschaum ge-
langt tonnenweise in den Bodensee –
und löst eine der grössten Umweltver-
schmutzungen der vergangenen Jahr-
zehnte aus. Diese Zeitung machte den
Fall vor drei Jahren publik und kämpfte
in der Folge bis vor Bundesgericht um
die Herausgabe der Akten. Mit Erfolg.
Die erstrittenen Dokumente zeigen
nun erstmals ein vollständiges Bild der
Geschehnisse – und das ganze Ausmass
des Umweltskandals.

DasgrosseGeschäftmitden
Kaffeekapseln
Die frühere Alcan und heutige Amcor
veredelt in Goldach Aluminium. Etwa
für Kaffeekapseln oder Tierfutterscha-
len. Ein Millionengeschäft. Rund 160
Millionen Franken setzt die Firma jedes
Jahr um. Der Betrieb mit 290 Mitarbei-
tenden ist einer von 212 Standorten in
40 Ländern des australischen Verpa-
ckungsproduzenten Amcor Flexibles.
Für das zweite Halbjahr 2024 weist der
Konzern weltweit einen Umsatz von
6,5 Milliarden US-Dollar aus.

In Goldach brummt das Geschäft.
Weil die Nachfrage nach den Kaffee-
kapseln ungebrochen ist, wird am Bo-
densee 2020 eine neue Halle gebaut.
Die Produktion läuft derweilen auf
Hochtouren – in vier Schichten.

Wenn für Wartungsarbeiten der
Strom für den halben Betrieb abge-
schaltet werden muss, kann das nur zu
Randzeiten geschehen. Etwa zwischen
Weihnachten und Neujahr. Es passiert
am 29. Dezember 2020, kurz nach Mit-
tag. Weil mit dem Stromunterbruch
auchdieKompressorenfürdieSchaum-
löschanlage abgeschaltet werden,
kommt es zu einem Druckabfall – und
die Anlage löst aus. 2,7 Tonnen Lösch-
schaum ergiessen sich auf den Vorplatz.
Der Schaum ist dazu gedacht, einen
Brand beim Umladen von Chemikalien
zu ersticken. Doch es brennt nicht.

EinSchaumberg, einundichter
Schieberundkeine Informationen
Nun beginnt eine merkwürdige Anein-
anderreihung von Fehlern und Unter-
lassungen. Rund ein Drittel des Lösch-
schaums, 850 Kilogramm, fliesst über
den Meteorschacht in die Goldach und
in den Bodensee. Eigentlich sollte ein
Schieber den Austritt in die Umwelt
verhindern. Doch dieser ist undicht.

Dies war zuvor weder beim jährlichen
Schieberunterhalt noch bei den monat-
lichen Funktionstests bemerkt worden.
Am Ende des rund 500 Meter langen
Rohrs, das in die Goldach mündet, bil-
det sich nun ein Schaumberg. Ein Werk-
hofmitarbeiter meldet dies.

Er und zwei Amcor-Mitarbeiter so-
wie ein inzwischen eingetroffener
Feuerwehrmann beschliessen, den
Schaumberg mit viel Wasser zu verdün-
nen und die Leitungen zu spülen. Der
restliche Löschschaum auf dem Vor-
platz wird gesammelt und abgepumpt.
Acht Stunden dauert der Einsatz des
Quartetts.

Informationen zum Vorfall dringen
nicht nach aussen. Weder die Betriebs-
feuerwehr noch das freiwillige Feuer-
wehrkorps der 10’000-Einwohner-Ge-
meinde werden alarmiert. Ein Rück-
schlagventil, welches den automa-
tischen Alarm hätte auslösen sollen,
war verstopft. Auch der bei solchen
Havarien obligatorisch aufzubietende
Umweltschadendienst des Kantons
St.Gallen wird nicht informiert, genau-
so wenig wie die Polizei.

DerFischereiaufseher schlägt
Alarm
Beinahe wäre die Gewässerverschmut-
zung unentdeckt geblieben. Doch zwei
Wochen später, in den frühen Morgen-
stunden des 13. Januars 2021, sinkt das
Thermometer unter den Gefrierpunkt.
Das Restwasser in den Schaumdüsen
gefriert – und sie platzen. Zwar brennt
es wieder nicht, aber der Druckabfall
löst erneut die Schaumlöschanlage aus.
Wieder wird der Vorplatz mit Schaum
geflutet.

Und weil der Schieber der Meteor-
leitung noch nicht repariert wurde, ge-
langt auch wieder Löschschaum in
Goldach und Bodensee. Weniger als
beim ersten Unfall, aber doch noch-
mals 60 Kilogramm. Wieder werden
die Behörden nicht informiert. Nur
durch Zufall kommt der Fischereiauf-
seher vorbei und bemerkt den aus dem
Abflussrohr quellenden Schaum – und
schlägt Alarm.

Tags darauf kommt die Polizei auf
Platz, zusammen mit Vertretern des
Amts für Umwelt und Mitarbeitern des
Umweltschadendiensts. Erst bei der
Begehung räumen die Betriebsleiter
von Amcor ein: «Zwei Wochen zuvor
gab es bereits einen ähnlichen Vorfall.»

GiftigeChemikalie steckt in
Pfannen, JackenoderSkiwachs
Was die Firma aber in diesem Moment
verschweigt: Im Löschschaum war die

seit 2011 in der Schweiz verbotene Che-
mikalie PFOS enthalten. PFOS gehört
zur grossen Gruppe der per- und poly-
fluorierten Alkylverbindungen, kurz
PFAS. Sie sind allesamt krebserregend
und werden auch Ewigkeitschemika-
lien oder Jahrhundertgift genannt, weil
sie in der Umwelt nicht abgebaut wer-
den und sich in der Nahrungskette an-
reichern. Die Stoffgruppe, die wegen
ihrer wasser- und fettabweisenden
Eigenschaft in einer Vielzahl von Pro-
dukten – von Teflonpfannen, über
Zahnseide und Outdoorbekleidung bis
hin zu Pizzakartons – vorkommt, stellt
inzwischen weltweit eine grosse Her-
ausforderung dar.

In Goldach wissen Behörden und
Bevölkerung Anfang 2021 kaum etwas
über die Chemikalie. Anders in den
USA: Dort hatte das Chemieunterneh-
men DuPont seit den 1970er-Jahren
tonnenweise PFAS in den Fluss Ohio
geleitet und Hunderte Fässer mit PFAS-
haltigen Schlämmen vergraben – und
so das Trinkwasser der Kleinstadt Par-
kersburg in West Virginia verseucht.
Viele Einwohnerinnen und Einwohner
erkrankten an Krebs. Der Umweltan-
walt Rob Bilott wies dies nach – und er-
stritt Schadenersatzforderungen von
rund 671 Millionen US-Dollar für die
Betroffenen. 2019 wurde der Fall von
Hollywood unter dem Titel «Vergiftete
Wahrheit» verfilmt.

DasTrinkwasserwirderst ein Jahr
späteranalysiert
Welche Folgen die gemäss Behörden-
angaben rund 10 Kilogramm reines
PFAS in den 2,7 Tonnen Löschschaum
auf den Bodensee haben und hatten, ist
schwierig abzuschätzen. Der Kanton
St.Gallen hat das Trinkwasser unmit-
telbar nach den zwei Unfällen nicht
untersucht. Erst 2022, als das St.Galler
Tagblatt den Strafbefehl und die Um-
weltverschmutzung publik machte,
fühlt sich der Kanton bemüssigt, Pro-
ben bei den drei Seewasserwerken
Thal, Rorschach und Frasnacht TG vor-
zunehmen.

Zwar werden PFAS-Spuren gefun-
den, die Messwerte liegen jedoch unter
den Grenzwerten der Schweiz und der
EU. «Dies, weil das Wasser aus der
Goldach mit viel mehr Wasser aus dem
Bodensee vermischt wird und sich da-
durch die PFAS-Belastung stark ver-
dünnt», schreibt der Kanton. Wieso
wurde das Trinkwasser erst ein Jahr
später untersucht? Dazu der Kanton:
«Bei den Havarien funktionierten die
internen Informationsprozesse nicht
wie gewollt.»

Auch bei den Wildfischen wurde erst
drei Jahre danach eine Analyse durch-
geführt. Ergebnis: Die Proben von Fel-
chen, Rotaugen, Egli und Trüschen la-
gen unter den Grenzwerten für PFAS.
Allerdings überschritten vier von neun
Hechtproben aus dem Bodensee den
zulässigen Höchstwert für PFOS.

Auch die Folgen des giftigen Lösch-
schaums auf den Mündungsbereich der
Goldach in den Bodensee bleiben un-
erforscht. Dazu schreibt der Kanton
St.Gallen: «Direkte toxische Effekte
auf Wasserlebewesen und Wasser-
pflanzen sind bei den gemessenen Kon-
zentrationen in der Goldach und im Bo-
densee nicht zu erwarten, weshalb kei-
ne Untersuchungen an Flora und Fauna
vorgenommen wurden.»

BundesgerichtgibtZeitung
zweimal recht
Während die Folgen für die Umwelt im
Dunkeln bleiben, sind die strafrechtli-
chen Konsequenzen für Amcor über-
schaubar. ImFebruar2022verurteiltdie
St.Galler Staatsanwaltschaft den Gol-

dacher Millionenbetrieb wegen Verge-
hen gegen das Gewässer- und Umwelt-
schutzgesetz zu einer Busse von 5000
Franken. Zudem muss das Unterneh-
men für die eingesparten Entsorgungs-
kostenvon28’260Frankenaufkommen.
Amcor bezahlt, die Akte wird geschlos-
sen. Juristisch ist der Fall erledigt.

Als diese Zeitung den Strafbefehl
publik macht, gehen in der Ostschweiz
die Wogen hoch. Insbesondere die
«mickrige» Busse wird zum Politikum.
Denn die Staatsanwaltschaft hatte auf
die Verfolgung von Geschäftsleitungs-
mitgliedern verzichtet und – wie es
wortwörtlich heisst – «zwecks Verein-
fachung der Strafuntersuchung» das
Verwaltungsstrafrecht angewandt. Da-
bei sind 5000 Franken die Maximal-
busse. Rechtsgelehrte kritisierten dies
als Kniefall vor der Macht des Weltkon-
zerns und seiner Heerschar an Anwäl-
ten, weil es durchaus Wege gegeben
hätte, Amcor juristisch härter zu be-
langen.

Wurde die Firma privilegiert be-
handelt? Um diese Frage zu klären,

Beim australischen Verpackungskonzern Amcor in Goldach am Bodensee
kommt es zu zwei Chemieunfällen. Wegen zahlreicher Ungereimtheiten
forderte diese Zeitung Einsicht in die Untersuchungsakten. Nach drei Jahren
und zwei Verfahren bis vor Bundesgericht liegen die Akten nun vor – und
offenbaren neue, brisante Details.

Bodensee mit Gift verschmutzt – Konzern vertuschte alles

«An journalistischen Informationen
überdenkorrektenAblaufvon
Strafuntersuchungenbestehtdamit
eingewichtiges Interesse.»

Bundesgericht

2 3
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Rorschach

Illustration: Oliver Marx

entschied sich das St.Galler Tagblatt
im April 2022, kurz nach der Publika-
tion des Umweltskandals, Einsicht in
die Untersuchungsakten zu verlangen.
Aber auch, weil der australische Alu-
riese beharrlich behauptete, die Be-
hörden informiert zu haben. Auf Nach-
frage hiess es damals aber, man könne
den Informationsfluss nach den Hava-
rien nicht mehr rekonstruieren.

Das Akteneinsichtsgesuch war der
Anfang eines Spiessrutenlaufs. Zwei-
mal zerrte Amcor die Zeitung bis vor
das Bundesgericht – und unterlag
zweimal. Im ersten Verfahren ging es
um die Herausgabe der Akten an sich.
Im zweiten Verfahren darum, wie Per-
sonendaten – Namen von Mitarbeiten-
den, Telefonnummern und E-Mail-
Adressen – in den Unterlagen ge-
schwärzt werden sollen. Das höchste
Schweizer Gericht bestätigte das
Urteil der Vorinstanz: «An journalis-
tischen Informationen über den kor-
rekten Ablauf von Strafuntersuchun-
gen besteht damit ein gewichtiges In-
teresse», urteilte das Lausanner
Richtergremium.

Heruntergespielt, verharmlost
undvertuscht
Jetzt liegen die Akten der Strafuntersu-
chung vor. Diese führen zu drei Er-
kenntnissen:

— Amcor versuchte die Umweltver-
schmutzung gegenüber den Behörden
herunterzuspielen. Die nach den Un-
fällen obligatorischen Störfallberichte
zuhanden des Kantons wies dieser
mehrfach zur Überarbeitung an Amcor
zurück und trafen erst mit einem Jahr
Verspätung ein. Der von Amcor beauf-
tragte externe Berater hatte das Scha-
densausmass auf die Umwelt «durch
die Anreicherung des Bodensees mit
persistenten gesundheitsschädlichen
Chemikalien völlig ausser Acht gelas-
sen». Weil es keine Toten oder Verletz-
ten gab, bewertete er den Störfall mit 0
– sprich nix passiert. Im überarbeiteten
Störfallbericht werden die Folgen für
Flora und Fauna schliesslich mit einer
Fussnote abgehandelt.

— Der Grosskonzern wusste von der
höchst problematischen Chemikalie in
den Restbeständen seines Lösch-
schaums. Seit 2011 sind PFOS-haltige
Löschmittel verboten. Spätestens Ende
2018hätteAmcordenSchaumersetzen
müssen. Stattdessen wollte man am
Standort in Goldach noch Anfang 2019
an diesem festhalten, wie der eingangs
erwähnte, gelb markierte Satz belegt.
Der Fristverlängerung erteilte der Kan-
ton eine klare Absage. «Wir können
nicht Verantwortung übernehmen für
ein allfälliges Versäumnis Ihrerseits.»
Ersetzt hat der Konzern den Schaum
trotzdem nicht – bis es zum Unglück
kommt.ZuvorhattedasAmtfürUmwelt
dieFirma«wiederholtaufdensensiblen
Produktionsstandortdirektamgrössten
TrinkwasserspeicherEuropashingewie-
sen».

— Amcor versucht die Vorfälle zu ver-
tuschen. Weder die Polizei noch der
Umweltschadendienst, der Kanton
oder die Gemeinde wurden über das
Vorgefallene informiert. Das schreibt
sogar das Amt für Umwelt in seiner
rechtlichen Beurteilung. Amcor habe

es «zwei Mal in Folge unterlassen», die
Behörden zu informieren, und habe da-
mit «ihre Meldepflicht in offensichtli-
cher Weise verletzt».

Zudem unterschlägt das Unterneh-
men, dass im Löschschaum PFAS drin
sind. Auch dem Personal der Kläran-
lagen in Thal und Altenrhein, wohin
der zurückgehaltene, verdünnte
Löschschaum gebracht wurde, sagte
Amcor nichts vom giftigen Inhalts-
stoff. Das Amt für Umwelt musste erst
durch Proben herausfinden, dass die
PFOS-Werte «massiv überschritten»
waren. Zu diesem Zeitpunkt war aber
bereits ein Grossteil des entsorgten
Löschwassers in den Bodensee gelei-
tet worden. Das darin enthaltene
PFOS kann aber nicht herausgefiltert
werden, sondern müsste thermisch
entsorgt werden – bei 1000 Grad, in
einer Kehrichtverbrennungsanlage
oder einem Zementwerk.

Ein halbes Jahr nach den beiden Ha-
varien ereignet sich im Juli 2021 ein
dritter Unfall. Wegen einer Fehlmani-
pulation eines Mitarbeiters bei der jähr-
lichen Alarmierungskontrolle tritt wie-
der Löschschaum aus. Zu diesem Zeit-
punkt ist allerdings kein PFOS mehr im
Schaum.

Und2024nocheinUnfall aufdem
Firmengelände
Bezeichnend für die völlig missratene
Informationspolitik von Amcor ist ein
weiterer Vorfall, der sich vor einem
Jahr ebenfalls auf dem Firmengelän-
de der australischen Firma abspielte.
An einem Vormittag im April fällt
beim Umladen ein Fass mit Lack um
und läuft aus. Ein Teil des Lacks ge-
langt auch in die Meteorleitung und
fliesst – weil erneut ein Schieber de-
fekt ist – in die Goldach. Die Behörden
informieren Amcor auch dieses Mal
nicht. Erst eine Drittperson meldet
der Polizei kurz vor 20 Uhr verdächtig
weissen Schaum, der aus einem Rohr
in die Goldach fliesse.

Inzwischen gibt Amcor viel Geld
aus für Anwälte und Kommunikations-
agenturen. Auf Medienanfragen dieser
Zeitung meldet sich nun eine Vertrete-
rin von Burson, der weltweit drittgröss-
ten PR-Agentur. Auch die Anwaltskanz-
lei von Amcor wehrte sich vehement
gegen die Einsicht in die Strafakten.
Das Bundesgericht gewichtete jedoch
das öffentliche Interesse höher als die
Interessen von Amcor.

Der bisher letzte Akt – der zeigt, wie
verbissen der Konzern Transparenz
verhindern will – ist ein erneutes Ge-
such dieser Zeitung beim Kanton
St.Gallen. Per Öffentlichkeitsgesetz
wurde Einsicht in den Störfallbericht
zum Lackvorfall gefordert. Die Antwort
der Amcor-Anwaltskanzlei, wieso dem
nicht stattgegeben werden soll, kam in
einem silbernen Ordner – und umfasst
220 Seiten.

Bodensee mit Gift verschmutzt – Konzern vertuschte alles

Recherche-Serie
Manchmal müssen Redaktionen
bis vor Bundesgericht ziehen, um
die Wahrheit herauszufinden – so
im Umweltskandal am Bodensee.
Die Recherchen sind umfangreich,
darum berichten wir in der Zeitung,
online, auf Social Media und in
einem Podcast mehrteilig darüber.

Der Firmensitz von Amcor am Bodensee:
Mehrmals wies der Kanton St.Gallen auf
den «sensiblen Produktionsstandort» hin.
Bild: Raphael Rohner

Das sagt Amcor zu den
Recherchen

Eine Sprecherin schreibt imAuf-
trag von Amcor: «Leider ist das
Vorhandensein von PFOS und
ähnlichenChemikalien ausmen-
schengemachtenQuellen in der
Umwelt auf der ganzen Welt,
auch in der Bodenseeregion, ein
bekanntes Problem. Wir bedau-
ern, dass bei den beiden
Schaumvorfällen im Dezember
2020 und Januar 2021 7,2 Kilo-
gramm PFOS freigesetzt wur-
den.»

Die Unfälle seien auf Fehler
in den Prozessen zurückzufüh-
ren und «nicht auf eine bewuss-
te Missachtung der Umweltvor-
schriften», so die Sprecherin.
«Wir erkennen an, dass dies
hinter unseren eigenen hohen
Standards zurückblieb und nicht
Amcors Werten, Umweltbemü-
hungen und Arbeitsweise ent-
spricht. Als stolzer Arbeitgeber
mit Sitz in der Region seit mehr
als 100 Jahren sind unsere Mit-
arbeitenden Mitglieder der Bo-
denseegemeinschaft, und wir
nehmen unsere Pflicht, uns um
unsere Mitarbeitenden und ihre
Gemeinschaft zu kümmern und
die Umwelt zu schützen, nicht
auf die leichte Schulter.»

Alle Details zum Informa-
tionsfluss von damals zu rekon-
struieren, sei imNachhinein und
mit einemAbstand von vier Jah-
ren schwierig. «Amcor hat die-
sen Fall jedoch zum Anlass ge-
nommen, die internen Protokolle
strenger durchzusetzen, um
sicherzustellen, dass so etwas
nicht wieder vorkommt.»

Auf die Frage, weshalb der
problematische Löschschaum
trotz Verbot im Betrieb verblieb,
antwortet die Sprecherin: «Die
Verzögerung beim Austausch
des Schaums beruhte auf Feh-
lern in unseren internenAbläufen
zu diesem Zeitpunkt.»

Seit den Vorfällen habe Am-
cor deshalb über 3 Millionen
Franken in die Sicherheit am
Standort in Rorschach investiert.
Sowurde etwa eine neueBrand-
bekämpfungsanlage installiert,
das automatisierte Notfall-Ab-
lasssystem in der Regenwasser-
leitung modernisiert und ein
Prüfsystemeingerichtet, das die
Wasserqualität in jener Leitung
kontinuierlich prüft. Ausserdem
wurdenÜberwachungskameras
rund umdie Laderampen und im
Regenwasserableitungssystem
montiert und dieMitarbeitenden
zu Umweltverfahren geschult.
Auch will Amcor die Kapazität
der Wasserrückhaltebecken er-
weitern.

Trotz diesem Massnahmen-
strauss kam es vor einem Jahr
zum dritten Unfall – mit Lack.
Dazu schreibt die Sprecherin:
«Es ist nicht korrekt, dass wir im
April 2024 die Behörden nicht
informiert haben.» (sab)
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Jochen Tempelmann

Es schien, als sei alles auf dem
Tisch: Im Winter 2020/21 trat
im Abstand von zwei Wochen
bei der Zweigstelle des inter-
nationalen Chemiekonzerns
Amcor Flexibles in Goldach
zweimal PFAS-haltiger Lösch-
schaum aus. Dieser gelangte un-
gefiltert in den Bodensee. Die
St. Galler Staatsanwaltschaft
sah eine Reihe von Verfehlun-
gen und verhängte eine Busse
von 5000 Franken.

So viel war seit dem Strafbe-
fehl vom Februar 2022 bekannt.
Doch die Akten der St. Galler
Behörden, die diese Zeitung vor
dem Bundesgericht erstritten
hat, belegen: Damit waren nicht
alle Umweltverschmutzungen
des Unternehmens gebüsst. Der
Löschschaum, der die schädli-
chen PFAS-Chemikalien ent-
hielt, landete nicht nur im Bo-
densee, sondern auch in grossen
Mengen im Zürcher Unterlauf
der Thur.

Die beiden Zwischenfälle er-
eigneten sich am 29. Dezember
2020 und am 13. Januar 2021.
Bei beiden trat eine erhebliche
Menge Löschschaum aus, der
verdünnt als Abwasser in die
Umwelt floss. Die Akten der
St. Galler Behörden hierzu blei-
ben lückenhaft. Doch sie liefern
einige wichtige Zahlen.

Insgesamt traten bei beiden
Zwischenfällen weit über 300
Kubikmeter verdünnter Lösch-
schaum aus. Neben den 60 Ku-
bikmetern, die zusammenge-
nommen in den Bodensee flos-
sen, sammelten sich bei beiden
Vorfällen insgesamt über 300
Kubikmeter Abwasser in den
Rückhaltebecken auf dem Am-
cor-Gelände. Sie hätten eigent-
lich eine weitere Umweltver-
schmutzung verhindern sollen.
Doch aufgrund des Verhaltens
von Amcor war die Gefahr für
die Umwelt damit nicht ge-
bannt.

Löschschaumhätte
verbranntwerdenmüssen
300 Kubikmeter schadstoffhal-
tiges Abwasser zu entsorgen, ist
ein schwieriges Unterfangen.
Vor allem, wenn es wie in die-
sem Fall mit Perfluoroctansul-

fonsäure (kurz PFOS) belastet
ist: Der Stoff gehört zur PFAS-
Gruppe, die auch als Ewigkeits-
chemikalien bekannt sind.
PFAS-Chemikalien verbleiben
jahrzehntelang im Ökosystem,
reichern sich dort an und sind
krebserregend.

Als Zusatzstoff für Lösch-
schaum sind diese Chemikalien
daher schon seit 2011 verboten.
Spätestens Ende 2018 hätte Am-
cor den Löschschaum entsorgen
müssen, er blieb aber unrecht-
mässig bis zu den Zwischenfäl-
len in der Löschanlage. In den
Akten des St. Galler Amts für
Umwelt (AFU) heisst es: «Am-
cor war jederzeit im Bilde, dass
der Löschschaum höchst pro-
blematisch ist [...] und ausge-
wechselt werden muss.»

Das Amt habe Amcor im Zu-
sammenhang mit den beiden
Zwischenfällen auch mehrfach
mündlich und per Mail darauf
hingewiesen, dass der Lösch-
schaum thermisch entsorgt wer-
den müsse. Sprich: Der ausge-
tretene Löschschaum hätte in
einer Kehrichtverbrennungsan-
lage verbrannt werden müssen.

Wie bei jeder Sonderentsor-
gung musste der Abfallverursa-
cher, also Amcor, einen Begleit-

schein für das Entsorgungs-
unternehmen ausfüllen. Ein
wichtiges Detail: Der Verursa-
cher ist dafür verantwortlich,
dass der Abfall richtig klassifi-
ziert ist. Dazu lieferte das Amt
für Umwelt einen Zahlencode:
Er zeigt dem Entsorger, wie er
mit dem Abfall umgehen muss.

Entsorgung in
falscheKläranlagen
Zweimal geschah dies korrekt.
Doch auf einem dritten Begleit-
schein, den Amcor einem be-
auftragten Entsorgungsunter-
nehmen zukommen liess, war
ein falscher Code vermerkt.
Wer ihn gesetzt hat und warum,
ist bis heute unklar. Ein betei-
ligter Mitarbeiter des Entsor-
gungsunternehmens beteuert,

dass Amcor auf dem Formular
bereits den falschen Code ver-
merkt hatte.

Die Folgen des falschen
Codes waren schwerwiegend:
Das PFAS-haltige Abwasser
wurde falsch entsorgt und ge-
langte in die Thur. Tanklastwa-
gen des Entsorgers brachten den
Löschschaum und das Spülwas-
ser aus den Rückhaltebecken
von Amcor in mehrere Kläranla-
gen. Diese sind jedoch nicht
darauf ausgelegt, PFAS-Chemi-
kalien aus dem Wasser zu fil-
tern. Einen Teil des belasteten
Abwassers, das in die beiden
ARA Morgenthal und Alten-
rhein nahe des Bodensees ge-
bracht worden war, musste Am-
cor auf Anweisung des AFU wie-
der zurücknehmen. Einen Teil
hatten die ARA mittlerweile
aber in die Bodensee-Zuflüsse
eingeleitet, der Rest wurde
korrekt entsorgt.

Trotzdem war die Umwelt-
verschmutzung noch nicht vor-
bei. Aus den Akten wird ersicht-
lich, dass ein Teil des Abwassers
über die ARA Andelfingen in
den Zürcher Unterlauf der Thur
eingeleitet wurde. Wie das Zür-
cher Amt für Abfall, Wasser,
Energie und Luft (Awel) mitteilt,
handelte es sich um 120 Kubik-
meter – also einen erheblichen
Anteil der Gesamtmenge von
gut 300 Kubikmetern.

Der Mitarbeiter des Entsor-
gungsunternehmens bestätigt,
dass es diese Menge auf dem
Gelände von Amcor abgepumpt
hat. Er führt aus, dass der zuge-
ordnete Code auf dem Begleit-
schein das Abwasser als unbe-
denklich klassifiziert hatte.

So gelangten zwölf volle
Tanklastwagenfüllungen zu
einer Aufbereitungsanlage für
ölhaltige Abwässer, die wieder-

um für die Behandlung von
PFAS ungeeignet war. Von dort
floss es durch die Kanalisation in
die ARA Andelfingen und weiter
in die Thur. Nachdem das
St. Galler AFU dies im Zuge der
Aufarbeitung bemerkt hatte, in-
formierte es das Amt in Zürich
über den Vorfall. Seit der fal-
schen Entsorgung waren aller-
dings zwei Monate vergangen.

ZürcherAmtverfolgtden
Fallnichtweiter
Balthasar Thalmann, der zu-
ständige Abteilungsleiter beim
Zürcher Awel, gibt dieser Zei-
tung Auskunft. In einem ersten
Schritt vergewisserte sich das
Awel beim Entsorgungsunter-
nehmen, ob dieses den Auftrag
vorschriftsgemäss ausgeführt
hatte. Die falsche Codierung des
Abwassers war nicht dessen
Schuld. Danach verfolgte es den
Vorfall nicht weiter. Thalmann
sagt: «Wir haben damals die
Frage einer Untersuchung auf-
geworfen. Mit dem Wissen, dass
imKantonSt. GalleneineUnter-
suchung läuft, sahen wir keinen
Handlungsbedarf.»

Handlungsbedarf hätte es
bei einer akuten Verschmutzung
gegeben, wenn es etwa zu einem
Fischsterben gekommen wäre.
«Für solche Fälle haben wir
einen Pikettdienst. Doch die Ge-
wässerverschmutzung war nicht
offensichtlich.» Aber die PFAS-
Chemikalien sind tückisch, sie
wirken sich auf lange Zeit schäd-
lich aus.

Thur-Verschmutzunghat
keineFolgen fürAmcor
Heute würden Thalmann und
sein Team wohl anders han-
deln, wie er sagt. Die Wahrneh-
mung von PFAS habe sich in
den vergangenen Jahren ge-

wandelt. «Lange Zeit hatten
wir diese Stoffe nicht auf dem
Radar, jetzt merkt man, wie
gross die Herausforderung ist»,
sagt Thalmann mit Blick auf die
PFAS-Debatten des vergange-
nen Jahres.

Selbst wenn das Awel Anzei-
ge erstattet hätte, hätten sich
rechtliche Fragen gestellt: «Für
PFOS und PFAS generell gibt es
keine Einleitgrenzwerte», sagt
Thalmann. «Es fehlen klare
rechtliche Grundlagen, die für
einen guten Vollzug nötig wä-
ren.» Das Amt habe die Proble-
matik erkannt: «Das ist eine Lü-
cke, die unserer Meinung nach
angegangen werden muss.»

Das St. Galler Amt hat trotz
Aufforderung bis heute den Ent-
sorgungsauftrag von Amcor
nicht erhalten. Die St. Galler
Staatsanwaltschaft ging in
ihrem Strafbefehl nicht auf die
unrechtmässige Umcodierung
der Entsorgung ein. Ohnehin
war mit den anderen Vergehen
von Amcor die maximale Busse
von 5000 Franken bereits er-
reicht. Ein höheres Strafmass
hätte ein aufwendigeres Verfah-
ren unter Anwendung anderer
Gesetzesartikel bedeutet. Dazu
kam es nie.

Das sagt Amcor
zum Vorfall

Auf Anfrage, wie es zur unsach-
gemässen Entsorgung und
Falschdeklaration kommenkonn-
te, hat dieKommunikationsagen-
tur von Amcor folgendes State-
ment geschickt: «Wir bedauern
zutiefst, wie die Vorfälle mit dem
Löschschaum im Dezember
2020undJanuar 2021 in derVer-
gangenheit gehandhabt wurden.
Wir haben seither sichergestellt,
dass die Richtlinien und Verfah-
ren klar sind und befolgt werden,
umdensicherenund vorschrifts-
mässigen Umgang mit gefährli-
chen Stoffen zu gewährleisten,
einschliesslich sofortigerMelde-
pflicht und ordnungsgemässer
Entsorgungsprotokolle. Wir ha-
ben ausserdem die Schulung
unserer Mitarbeitenden aktuali-
siert.» (jot)

Recherche-Serie
Manchmal müssen Redak-
tionen bis vor Bundesgericht
ziehen, um die Wahrheit
herauszufinden – so im
Umweltskandal am Boden-
see. Die Recherchen sind
umfangreich, darum berich-
ten wir in der Zeitung, online,
auf Social Media und in
einem Podcast mehrteilig
darüber.

120 Tonnen
Gift im

Trinkwasser
Das Unternehmen Amcor verschmutzte

nicht nur den Bodensee, sondern auch die
Thur. Ein Dutzend Lastwagen fuhren
Löschschaum in den Kanton Zürich.

«LangeZeit
hattenwirdiese
Stoffenicht auf
demRadar, jetzt
merktman,
wiegrossdie
Herausforderung
ist.»

BalthasarThalmann
Abteilungsleiter beim Zürcher
Amt für Abfall, Wasser,
Energie und Luft

Illustration: Oliver Marx
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Recherche-Serie
Manchmal müssen Redak-
tionen bis vor Bundesgericht
ziehen, um die Wahrheit
herauszufinden – so im
Umweltskandal am Boden-
see. Die Recherchen sind
umfangreich, darum berich-
ten wir in der Zeitung, online,
auf Social Media und in
einem Podcast mehrteilig
darüber.

Davide DeMartis

In der Lagerhalle des Chemie-
konzerns Sandoz im Industrie-
gebiet Schweizerhalle ist 1986
ein Feuer ausgebrochen. Über
1300Tonnen hochgiftige Che-
mikalien verbrannten. Danach
floss mit Pflanzenschutzmit-
teln belastetes Löschwasser in
denRhein, was flussabwärts zu
einem Fischsterben bis nach
Mannheim führte. Es ist einer
der grössten Umweltskandale
der Schweiz, der die Einfüh-
rung eines neuenGesetzesarti-
kels zur Folge hatte – der soge-
nannten «Lex Schweizerhal-
le». Sie sieht Bussen bis zu
5Millionen Franken für Unter-
nehmen vor.

2020und2021verschmutz-
tederaustralischeVerpackungs-
konzern Amcor in Goldach bei
zwei «Störfallereignissen» den
Bodensee und die Thur mit
krebserregenden Chemikalien.
2,7TonnenLöschschaumtraten
aus.DasUnternehmenkammit
einer Busse von 5000 Franken
davon – die «Lex Schweizerhal-
le» kam nicht zur Anwendung.
Dennobwohl siedieFolgeeines
Umweltdelikts ist, ist sie bei sol-
chen kaum anwendbar. Die ak-
tuelle Umweltkriminalstatistik
des Bundes zeigt: 2023 wurde
der Gesetzesartikel bei keinem
einzigen Umweltdelikt ange-
wandt.

Der Fall Amcor hatte zwar
nicht das erschreckende Aus-
mass der Umweltkatastrophe
von 1986, beim Bodensee han-
delt es sich jedochumdiegröss-
te Trinkwasserreserve Europas
– rund 5 Millionen Menschen
aus der Schweiz, Deutschland
und Österreich trinken Wasser
aus demBodensee.

GiftigerLöschschaum
imBodensee:Was ist
dieStrafedafür?
Die St.Galler Staatsanwalt-
schaft verurteiltedieAmcorFle-
xiblesRorschachAGwegenVer-
stosses gegen das Gewässer-
schutzgesetz im Februar 2022
zu einer Busse von 5000 Fran-
ken und einer Ersatzforderung
von28’260Franken für die ein-
gesparten Entsorgungskosten.

Es sind Beträge, die ein
Unternehmen wie der Verpa-
ckungskonzernAmcor,daswelt-
weit Milliardenumsätzemacht,
«ausderPortokasse zahlt»,wie
damalsvonFachleutenundPoli-
tik angemerktwurde.DasUrteil
deutet eine problematischeGe-
setzeslage bei der Strafbarkeit
von Unternehmen bei Umwelt-
delikten an.

Was istdamalsgenau
geschehen?
Erst nach den Ereignissen auf
dem Amcor-Gelände wird pu-
blik: Der ausgetretene Lösch-
schaumbeinhaltetedie seit 2011
inderSchweizverbotene«Ewig-
keitschemikalie»Perfluoroctan-
sulfonsäure (PFOS).

In denRückhaltebecken auf
demAreal sammelten sichüber
300 Kubikmeter Abwasser an.
Diese sollten fachgerecht ent-
sorgt werden. Stattdessen wur-
den sie falschdeklariert undge-
langten ungefiltert in die Thur
und folglich in den Rhein. All
dies, obwohl sichAmcorderRi-
sikenbewusst gewesenwar,wie
Unterlagen, die dieser Zeitung
vorliegen, zeigen.

Weshalb istdieStrafe
fürAmcor so tief?
ImFall Amcorwurde keine ver-
antwortliche Einzelperson ge-
sucht. Gestützt auf das Gewäs-
serschutzgesetz wandte die
St.Galler Staatsanwaltschaft
«zwecks Vereinfachung der
Strafuntersuchung» eine Son-
derregelung des Verwaltungs-
strafrechts an. Konkret: Artikel
7. Dieser sieht eine Ausfallhaf-
tungvonUnternehmenmitBus-
sen von höchstens 5000 Fran-
kenvor.Eigentlichnur fürwenig
schwere Straftaten, bei denen
auf die Ermittlung der verant-
wortlichen Person verzichtet
wird – und für welche «Bussen
imBagatellbereich»vorgesehen
wären, heisst es in einem Um-
weltrechtsgutachten, das die
Universität Bern 2016 im Auf-
trag des Bundesamts für Um-
welt (Bafu) erstellt hat.

Weshalb istdiese
Sonderregelung
kontraproduktiv?
Kommt diese Sonderregelung
zum Einsatz, werde das Unter-
nehmenstellvertretend für eine
Straftat verurteilt, die nicht
durch ihr Verschulden oder
schlechte Organisation verur-
sacht wurde, heisst es im Bafu-
Gutachten.Deshalb stelledieses
Gesetz «keine Unternehmens-
strafe dar».

SelberMeinung ist auchMo-
nika Simmler, Professorin für
Strafrecht, Strafprozessrecht
und Kriminologie an der Uni-
versität St.Gallen (HSG) und
St.Galler SP-Kantonsrätin:
«DieserGesetzesartikel ist eine
Bequemlichkeitsnorm.» Dies,
weil es sichumeineAbweichung
vondenstrafrechtlichenGrund-
sätzenhandle. «Normalerweise
gilt: keine Strafe ohne Schuld»,
sagt sie.

DieseSonderregelunggeltedes-
halb nur für Bagatellen und
komme zum Einsatz, wenn der
Ermittlungsaufwandunverhält-
nismässig wäre, sagt Simmler.
«Alsodarf sienurbeiwirklichen
Bagatellvergehen– imtiefenUn-
rechtsbereich – zum Einsatz
kommen», sagt Simmler. Bei
möglicherweise schwererenDe-
likten wie der Havarie in Gold-
ach rechtfertigt sich dagegen
eineaufwendigeUntersuchung.

«Zu schnell auf diese Son-
derregelung und damit auf die
5000-Franken-Busseauszuwei-
chen, ist kontraproduktiv. Wir
wollen ja die Person finden, die
einen Fehler begangen hat, um
sie von weiteren Straftaten ab-
zuhalten», sagt Simmler. Eine
niedrige Busse für das Unter-
nehmen habe kaum präventive
Wirkung.

Allfällige Ermittlungen hät-
ten ergeben können, dass der
verursachte Schaden ein Unfall
gewesen ist, sagt Simmler.
«Dann wären die Beteiligten
vonAmcor freigesprochenwor-
den.» Die 5000 Franken seien
aber ein «Weder noch». «Es ist
zueiner Straftat gekommen,de-
renUmständewirnicht kennen.
Das ist unbefriedigend.»

Weshalb ist
die«LexSchweizerhalle»
kaumanwendbar?
Die «Lex Schweizerhalle» – Ar-
tikel 102 des Strafgesetzbuches
– wurde erst 2003 eingeführt.
Kann eine Straftat wegen man-
gelhafter Organisation eines
Unternehmens keiner Einzel-
personzugeordnetwerden,wird
sie gemäss Absatz 1 demUnter-
nehmen zugerechnet.

«Der Gesetzesartikel hat
wenig Praxisrelevanz, da zuerst

nachgewiesen werden muss,
dass eine Straftat imUnterneh-
menbegangenworden ist», sagt
Simmler. Eine Verletzung der
Sorgfaltspflicht zu beweisen,
ohnedieverantwortlichePerson
gefunden zu haben, sei schwie-
rig. Das führe häufig zu Frei-
sprüchen, da eine Strafe nicht
auf einen blossen Verdacht hin
erfolgen kann.

DasBafu-Gutachtenhält be-
züglich der «Lex Schweizerhal-
le» fest, dass «die gesetzliche
RegelungdenErwartungen,den
Strafbehördeneinpräventivwir-
kungsvolles Instrumentarium
gegenUmweltkriminalität indie
Hand zu geben, nicht gerecht
wird».

Wiekönnte
die«LexSchweizerhalle»
zumEinsatzkommen?
«Viel spannender wäre es, den
Absatz 2der ‹LexSchweizerhal-
le› bei Umweltdelikten einset-
zen zu können», sagt Simmler.
Der Absatz besagt, dass ein
Unternehmen unabhängig von
derStrafbarkeit einerEinzelper-
sonbestraftwerdenkann, solan-
gedemUnternehmeneinOrga-
nisationsmangel vorzuwerfen
ist, der die Straftat ermöglichte.

Nur zählen Umweltdelikte
nicht zu den darin aufgelisteten
Katalogstraftaten wie kriminel-
le Organisation, Finanzierung
des Terrorismus oder Geldwä-
scherei.

«Es ist eineDiskussionwert,
ob das noch zeitgemäss ist»,
sagt Simmler. Für eineAnwend-
barkeit auf Umweltdelikte
müsste nur der Katalog der
Straftaten ausgeweitet werden.
«Das wäre gesetzestechnisch
sehr einfach möglich.» Unter-
nehmensrisiken beträfen 2025

nicht nur korrupte Machen-
schaften, sondern auch fahrläs-
sigeUmweltdelikteoder techni-
sche Risiken. Umweltdelikte
gingen zwar nicht immer, aber
oft ausdemUnternehmenskon-
text hervor.

Weshalbwerdennicht
einfachdieBussenerhöht?
Als der Fall Amcor erstmals pu-
blik wurde, forderten Umwelt-
verbändeundPolitikeineGeset-
zesänderung zur Erhöhung der
Bussen in Artikel 7 des Verwal-
tungsstrafrechts auf 50’000
Franken.DerVorschlag fand im
St.GallerKantonsrat jedochkei-
neMehrheit.

Laut Bafu-Gutachten stellt
diese Sonderregelung einen
«untauglichen Versuch» dar,
«inunternehmensstrafrechtslo-
senZeiten ebendiese Lücke be-
helfsmässig und vordergründig
abzudecken». Dennoch mache
sich die «strikt abzulehnende
Gegenbewegung bemerkbar»,
bei der immer mehr vergleich-
bare Regelungen geschaffen
würden, heisst es weiter. Eine
Erhöhung der Busse liesse sich
«unter keinen Umständen
rechtfertigen».Vorher solle sich

der Gesetzgeber einer Revision
der «Lex Schweizerhalle» an-
nehmen.

Dieser Vorschlag ist laut
Simmler viel erstrebenswerter:
«Die Priorität muss sein, Er-
mittlungen im Unternehmen
durchzuführen.» Erhöhe man
die Busse undweiteman damit
den Anwendungsbereich der
Sonderregelung aus, machten
sich die Behörden nicht die
Mühe, die verantwortliche Per-
son zu finden oder die Organi-
sationsmängel im Unterneh-
men aufzudecken.

FehlendieRessourcen,
umFällewieAmcorzu
bewältigen?
Eine Anpassung der «Lex
Schweizerhalle»wärewohl kein
Allerheilmittel, aberwomöglich
hilfreich. «Es wird immer
schwierig und aufwendig sein,
innerhalb eines Unternehmens
zu ermitteln», sagt Simmler.
Was für eine wirksamere Be-
kämpfungvonUmwelt- undan-
deren Unternehmensdelikten
fehle, seien vor allem die Res-
sourcen: «Wir haben massiv
überlastete Strafverfolgungs-
behörden.»

Seit 2011 hat die Schweiz
eine eidgenössische Strafpro-
zessordnung, davor war sie
kantonal. Zwar sei nun alles
einheitlich organisiert, «seit-
her haben wir aber eine sehr
deutliche Zunahmeder Verfah-
rensdauer und der Anzahl Ver-
fahrensschritte», sagt Monika
Simmler. Habe jemand Tau-
sende pendente Fälle etwa von
häuslicher Gewalt auf dem
Tisch, sei es naheliegend,
einen Fall wie Amcormöglichst
schnell per Strafbefehl zu erle-
digen.

Gift im See,
Lücke

im Gesetz
Unternehmen können bei Umweltdelikten

kaumgebüsst werden. Grund
dafür ist ein kontraproduktivesGesetz,

wie der Fall Amcor zeigt.


